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LEITARTIKEL

Von Fritz Nigg

WEG-Verordnung als Prifstein

m Krankenbett des Wohnungsmark-
Ates lassen sich jetzt die Wunder-
arzte vernehmen. lhre Rezepte
widersprechen einander. Beispielsweise
liegt bei den einen das Heil im Verstar-
ken, bei den anderen im Abschaffen der
Mietzinskontrollen. Gemeinsam ist ihnen
immerhin, dass sie radikal von der heuti-
gen Praxis abriicken. Yon wenigen, da-
fir drastischen Massnahmen versprechen
sie sich eine rasche Wirkung. Da ist
Skepsis geboten. Mir selbst jedenfalls
kommt das Wohnungswesen vor wie ein
Wald. Es ist ein komplexes Gebilde, in
dem schwer erfassbare Zusammenhénge
spielen. Alles braucht sehr vie! Zeit, und
was heute unterlassen wird, fehlt spater
unwiederbringlich. Aus dieser Sicht ist es
richtig, dass die Politik im Bereich des
Wohnungswesens sich in der Schweiz
auszeichnet durch Konstanz und eine ge-
wisse Zuriickhaltung.
Immerhin muss auch eine bestandige
Wohnbauférderung ab und zu renoviert
werden. Die jingsten Neuerungen hat
der Bund den interessierten Kreisen in
einer Vernehmlassung auf den Tisch ge-
legt. Es geht um die Verordnung zum
Wohnbau- und Eigentumgsférderungsge-
setz WEG. Seit 1975, als dieses Gesetz
in Kraft trat, bildete sein Vollzug ein fe-
stes, nur wenig verandertes Gebilde.
Jetzt aber soll es nach der Absicht des
Bundesamtes  fir ~ Wohnungswesen
(BWO) gleichsam an den Randern aus-
geweitet werden. Die Entwicklung, die
sich dabei abzeichnet, geht nach Mei-
nung des SVW durchwegs in der richti-
gen Richtung. In seiner Vernehmlassung
hat der Verband einige der Vorschldage
ganz speziell begrisst.

m Entwurf des BWO ist vorgesehen,

dass der Bund weitergehende Zusatz-

verbilligungen fir Mietzinse ausrichten
kann. Falls ein Kanton oder eine Gemein-
de eigene Leistungen erbringt und bei
den Mietern hohere Einkommen und Ver-
mégen zulasst als der Bund im allgemei-
nen, richtet auch er die Zusatzverbilli-
gung aus. Dies hat gleich zwei positive
Wirkungen. Zum einen werden die Kan-
tone und Gemeinden stdrker als bisher
miteinbezogen und ermutigt, eigene,
flankierende Massnahmen zu treffen.
Zum anderen wird die Tatsache beriick-
sichtigt, dass die Lebenshaltungs- und
Wohnkosten und entsprechend auch die

Einkommen in einzelnen Regionen we-
sentlich héher sind. Dort wéare mit der
Bundeshilfe nach bisherigem Muster der
Kreis jener, die eine Zusatzverbilligung
beanspruchen kénnen, allzu klein. Unge-
|6st bleibt freilich das Problem jener, die
ein sehr geringes Einkommen beziehen.
Auch mit der Zusatzverbilligung bleibt fir
sie eine neue Wohnung in der Regel
unerschwinglich, so dass sie auf eine bil-
lige Altwohnung oder Sozialhilfe ange-
wiesen bleiben.

Ein grésseres Gewicht als bisher erhalt
die Erneuerung von Wohnungen. Das
kommt im Verordnungsentwurf schon in-
sofern zum Ausdruck, als der Erneverung
jetzt ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Es
geht darum, dass Mieter nicht durch die
infolge der Renovation angestiegenen
Mietzinsen aus der Wohnung vertrieben
werden. Deshalb soll fir ihre Wohnun-
gen neu die Zusatzverbilligung ausge-
richtet werden, ohne dass deswegen die
Grundverbilligung in Anspruch genom-
men werden muss. Die Afonds-perdu-Bei-
trdge des Bundes missen freilich in min-
destens gleicher Héhe vom Kanton oder
der Gemeinde ergdnzt werden. Die Vor-
aussetzungen dazu bestehen in einigen
Kantonen und Gemeinden bereits. Im
Ubrigen wurde die Bundeshilfe im Be-
reich der Renovationen etwas flexibler
ausgestaltet als bei Neubauten. Dies al-
les unterstitzt der SVW in der Vernehm-
lassung vorbehaltslos.

u einem Kernstick der revidierten
ZVerordnung werden hoffentlich jene

Artikel, mit denen bezweckt wird,
die Wettbewerbsfahigkeit der gemeinniit-
zigen Bautréger zu verstérken. In der Ver-
nehmlassung hat der SYW so Stellung
genommen: «Es geht uns damit nicht um
eine Aussage in eigener Sache. Sondern,
weil der SVW seit nunmehr 71 Jahren
tatig ist, kdnnen wir mit Nachdruck zwei
Tatsachen festhalten. Die gezielte Forde-
rung durch den Bund gibt wesentliche
Impulse, dass die Gemeinniitzigen sich
weiter entwickeln und in neuen Gebieten
tatig werden. Die staatliche Férderung
starkt sodann auch die solidarische Selbst-
hilfe unter den gemeinniitzigen Wohn-
bautrdgern. Dies dussert sich nicht zuletzt
in ihren freiwilligen Zahlungen an den

‘vom SVW verwalteten Solidaritétsfonds.

Diese nehmen von Jahr zu Jahr erheblich
zu. Auch das Engagement zu nebenamtli-
cher, freiwilliger Tatigkeit in den Genos-

senschafts- und Verbandsorganen erhdlt
dank der Férderung durch die offentliche
Hand mehr Aussicht auf Erfolg und wird
dadurch fir die Beteiligten attraktiver.»

er Bund soll dazu beitragen, dass
D nicht noch mehr preisgiinstige

Wohnungen der Spekulation zum
Opfer fallen. Zu diesem Zweck ist eine
Bundeshilfe geplant im Zusammenhang
mit dem Erwerb von Mietobjekten durch
gemeinnitzige Bautréger. Inskinftig er-
halten demgemdss gemeinniitzige Bau-
trdger nach dem Erwerb einer Liegen-
schaft die Méglichkeit, Zusatzverbilligun-
gen fir bediirftige, betagte und behinder-
te Mieter zu beziehen. Auch diese kon-
nen dann in ihrer Wohnung bleiben.
Hoffentlich macht die Ausweitung der
Bundeshilfe den Genossenschaften Mut,
inskinftig vermehrt Mietobjekte zu kau-
fen. Einen Mietzinsausgleich innerhalb
der Genossenschaft zugunsten neu er-
worbener oder gebauter Wohnungen
lasst das neue Mietrecht Gbrigens zu.
Dies war am Verbandstag im vergange-
nen Juni zu erfahren. Der Erwerb von
Mietobjekten durch gemeinniitzige Bau-
trager hilft nicht nur den dort wohnhaften
Mietern. Er nitzt auch den Baugenossen-
schaften als Ganzem. Denn er ist ein Tat-
beweis, dass in den Genossenschaften
keine Privilegierten wohnen, die nur an
sich selber denken.

rung ist nur so grosszigig wie die

Kredite, mit denen sie umgesetzt
wird. Hier beklagt der SYW eine iber-
triebene Zuriickhaltung, die freilich kei-
neswegs dem BWO anzulasten ist. Ein
Lichtblick ist die Motion, die eine bedeu-
tende Fraktion soeben dem Bundesrat
eingereicht hat. Sie fordert wesentlich
mehr Mittel fir den Fonds de Roulement.
Mehr Freiheit auf dem Wohnungsmarkt
bedingt eben auch mehr staatliche Mittel
zugunsten eines sozial ausgewogenen
Wohnungsangebotes. Ein deutscher Fi-
nanzminister, der sich dieser Wahrheit
verschloss, musste vor einigen Jahren auf
das Verteidigungsministerium hiniiber-
wechseln. In der Schweiz dagegen wird
jetzt allgemein mehr Verstandnis fir die
Wohnbauférderung bekundet. Die Revi-
sion der WEG-Verordnung und die Kredi-
te werden der Prifstein dafir sein.

J ede Verordnung zur Wohnbauférde-

7-8/90




	WEG-Verordnung als Prüfstein

